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Verlängerung der Baugenehmigung für die 
Errichtung einer Anlage beantragen  
Sie können eine einmalige Verlängerung der Baugenehmigung bis zu zwei Jahren 
beantragen, wenn Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben eine gültige Baugenehmigung vorliegt.

Basisinformationen

Wenn Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben eine gültige Baugenehmigung vorliegt, können Sie 
eine Verlängerung der Baugenehmigung beantragen.

Die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde kann die Baugenehmigung einmal um bis zu 
2 Jahren verlängern, wenn sich die rechtlichen Voraussetzungen nicht zwischenzeitlich 
geändert haben und der Antrag vor Fristablauf bei der zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.

Voraussetzungen

Voraussetzungen für eine einmalige Verlängerung um zwei Jahre sind: 

das Vorliegen einer gültigen Baugenehmigung,
die Einhaltung der Verlängerungsfrist von drei Jahren seit Ausstellung der 
Baugenehmigung,
die nach § 3 der Bremischen Bauvorlagenverordnung eingereichten Unterlagen 
haben unverändert Gültigkeit,
die rechtlichen Voraussetzungen haben sich zwischenzeitlich nicht geändert und
der Antrag ist vor Fristablauf bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde 
eingegangen.

Ablauf

Beantragen Sie die Verlängerung schriftlich (formlos). Geben Sie dabei an, auf welche 
Baugenehmigung sich Ihr Antrag auf Verlängerung bezieht. Reichen Sie den Antrag bei 
der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde ein.

Die untere Bauaufsichtsbehörde prüft Ihren Antrag und beteiligt diejenigen Stellen, deren 
Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung über die Baugenehmigung 
vorgeschrieben ist oder ohne deren Stellungnahme der Antrag nicht beurteilt werden kann. 



Seite 2 von 3

◦

▪
▪
▪
▪

◦

▪
▪
▪
▪

Sie erhalten dann die Verlängerung der Baugenehmigung, sofern die Voraussetzungen 
hierfür vorliegen.

Die Verlängerung der Baugenehmigung ist gebührenpflichtig. Sie erhalten einen 
Gebührenbescheid. Gegebenenfalls fordert die untere Bauaufsichtsbehörde Sie bereits 
nach der Antragstellung zu einer Gebührenvorauszahlung auf.

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Abteilung 6 
Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)

+49 421 361 0
Contrescarpe 72, 28195 Bremen
Website
office@bau.bremen.de

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung I 
Stadtplanung, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

+49 421 361-18666
Gerhard-Rohlfs-Straße 62, 28757 Bremen
Website
bbn.office@bau.bremen.de

Gebühren / Kosten

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach § 1 der Kostenverordnung Bau, der Tarifziffer 
101.08.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Während der Laufzeit der Baugenehmigung ist eine einmalige Verlängerung der 
Baugenehmigung um bis zu zwei Jahre möglich.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die untere Bauaufsichtsbehörde soll entsprechend § 69 Absatz 3 der Bremischen 
Landesbauordnung innerhalb von zwölf Wochen über die Verlängerung der 
Baugenehmigung entscheiden, nachdem die Vollständigkeit des Antrags bestätigt wurde.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-abteilung-6-stadtplanung-bauordnung-bremen-stadt-125696
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-i-stadtplanung-bauordnung-nord-bauamt-bremen-nord-9243
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen-bremen-nord-2144234
mailto:bbn.office@bau.bremen.de
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Rechtsgrundlagen
Bremische Landesbauordnung (BremLBO)
Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG)
§ 1 Kostenverordnung Bau (BauKostV)
Bremische Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV)

Weitere Informationen
Planen & Bauen in Bremen
Infos für Bauherren der Architektenkammer Bremen
Bautätigkeitsstatistik Online

Aktualisiert am 06.01.2025

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-vom-29-mai-2024-232736?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-245001?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-247810?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/antraege-formulare-3555
https://www.akhb.de
https://www.statistik-bw.de/baut/HTML

	 Verlängerung der Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Abteilung 6 Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung I Stadtplanung, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


